
34. :Beiblatt :Beiblatt zur Parlamentskorrespondenz 20.Mai 1953 

Qsterrelchisch~ :Bundesregierung. ist für di.e vollkommene Abschaffung des 
I 

Visumzwapges - auch im Verkehr mit der :Bundesrepub1ik Deutschland 

44LA.:B. 
zu 24/J 

A n fra g e beB n t w 0 r tun g 

Auf die Anfrage der Abg. Dr. Kor e t und Genossen vom 6~ Mai 

1953, betreffend Abschaffung des Visumzwanges im Reiseverkehr mit der 

Westdeutschen Republik, teilt Bundesminister für die Auswärtigen Angelegen­

heiten Dr.Gruber folgendes mit. 
, 

Durch Beschluß des Allierten Rates vom 10. Dezember 1948, SEC4 
48/199. iS.t die 8sterreichische Bundesregiexung zur Erteilung von Ein- und 

Ausreisevisa o~ne Einholung einer votherigen Genehmigung der Alliierten 

Kommission an ausländische Staatsangeh8rige, mit Ausnahme von ßtaatenlosen, 

Reichsdeuts9hen,Japanern und Versetzten l:ersonen,ermäohtigt worden. ,Laut 

dem zitierten Beschluß behält sioh jeder Hoohko~issär das Recht vor, in­

nerhalb seiner Besatzungszone für die Ein- und Ausreise Pässe auszugeben. 

Die wiederhergestellte Sichtvermerkshoheit 'bezieht sioh also 

nioht auf deutscheStaatsangeh8rige, deren S1chtTermerksanträge dem alliier­

ten Grenzkontrollarbeitsausschuß vor Erteilung der Visa zur Genehmigung vor­

gelegt werden müssen. 

Mit Rücksicht auf den oben zitierten ~esQhlußdes Alliierten Rates 

ist Österreioh .daher - auch bei Gewährung deI' ' . ~Gegellsei tig-

ke1t - nicht in der Lage, den Sichtvermerkszwang für Staatsangehörige der 

~undesrepublik Deutschland aufzuheben. Die österreichisohe Bundesregierung 

hat aber schon vor geraumerZe~t Verhandlungen aufgenommen, um eine Erleich-
/ 

terung für Reisen von deutschen Staatsangehöri~en in die amerikanische, fran-

zHaische und britische :Besatzungszone zu erwirken. Diese Verhandlungen haben 

zur Einrichtung des sogenannten Grenzpermitverfahrens geführt, wonaoh deut­

sche staatsangehörige, die im Besitze eines gültigen deuts,chen Reisepasses 

oder eines von den :Besatzungsbehörden ausgestellten vorläufigen ~eiseaus-

'weises (tempora~y travel-dooument) sind, ab 4. August i951 an d~r Grenze 
. gebührenfreie Einreisepermits erhalten, die im Auftrage des amerikanisohen 

bzw. französischen Hochkommissärs ausgestellt werden und zu mehrmaligen 
\ 

i1nreisen in die drei westlichen Besatzungszonen Österreichs mit einer 
) 

Gültigkeitsdauervon 30 Tagen berechtigen. 
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'5. Bei blatt 

~1'ch das EntgegGnkommen der drei westliohenHocbkommiesäre in 
österreich stebt a180- deutsohen Staateangeh8rigen ein SUl'fogat zur Ver;,. 
fügung, das ihre v1sumtre1e Einre1.e in d1~ drei weetliohen Besatzungszo­

nen praktisoh möglioh macht. Die ~at8aohe, dai deutsohe Touristen 1m 
österreiobisoben Fremdenverkehr an erster Ite11e stehen. ist ein Beweis 
für <len ~folg dieser Liberalisierungsmaßnalune. 

Um di~ Gegenseitigkeit ftr Österreioher, die in die Bundesrepu~ 
bl1kDeutschlan4 reisen w.llen. wen1gsteris bis zu einem gewissen Grad herzu­
stellen. hat das Bundeaministerium des Inneren in B(>m1 die B:tteilung von 

gebUhrenfreien .Au~nahme8ichtvermerken an alle t:ssterreiohisohen J'aasinhaber 
duroh die deutschen Grenli!lkontollorgane an den für den Großen Reis'everkehr 
zugelassenen ;renzüberga~setellen an der asterreichisch-deutsohen G~enze ab 
15. Jänner 195} angeordnet, D1.eae Ausnahmesiohtvermerke werden für wieder­
holte 11n- und W~ederausreisen mit einer Gültigkeitsdauer von ;0 ~agen ausge­
stellt, Bec1auerlicherweiae 1st diE:lee Liberal:1.s1eruJ1gsmaßnabme bisher in­
folge des Widerstandes, den die Alliierte Bochkommieeion tür Deutschland und' 
die ihr unterstehenden alliierten ~ermit~Offices in Österreioh aus unve~­
stäDilichen Gründen leisten, nioht in dem gewünschten 4ue~ß wir~sam ge­
worden. 

Die ~sterreiohischeBundesregierung ist naoh wie vor bemüht, die 
vollkommene Absohaffung dee Siohtvermerkszwangee auoh zwisohen Österreioh 
und de~ Bundesrepublik Deutsohland .u erreiohen.· Sie stützt sieh dabei 

auch auf einen Beschluß des Betes der OEEC vom 22. Jänner 1953, der den 
Mitgliedstaaten die Abschaffung des Visumzw~nges für StaatsbUrger mehrerer 
Länder e1nachl1eßllchösterre1cha neuerlich empfohlen hat. 
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